
www.ssoar.info

Inklusion durch Sport: zur Teilhabe von Menschen
mit Behinderungen im Breitensport
Litschke, Peter

Veröffentlichungsversion / Published Version
Stellungnahme / comment

Zur Verfügung gestellt in Kooperation mit / provided in cooperation with:
Deutsches Institut für Menschenrechte

Empfohlene Zitierung / Suggested Citation:
Litschke, P. (2017). Inklusion durch Sport: zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen im Breitensport. (Position /
Deutsches Institut für Menschenrechte, 12). Berlin: Deutsches Institut für Menschenrechte, Monitoring-Stelle UN-
Behindertenrechtskonvention. https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-55644-2

Nutzungsbedingungen:
Dieser Text wird unter einer Deposit-Lizenz (Keine
Weiterverbreitung - keine Bearbeitung) zur Verfügung gestellt.
Gewährt wird ein nicht exklusives, nicht übertragbares,
persönliches und beschränktes Recht auf Nutzung dieses
Dokuments. Dieses Dokument ist ausschließlich für
den persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch bestimmt.
Auf sämtlichen Kopien dieses Dokuments müssen alle
Urheberrechtshinweise und sonstigen Hinweise auf gesetzlichen
Schutz beibehalten werden. Sie dürfen dieses Dokument
nicht in irgendeiner Weise abändern, noch dürfen Sie
dieses Dokument für öffentliche oder kommerzielle Zwecke
vervielfältigen, öffentlich ausstellen, aufführen, vertreiben oder
anderweitig nutzen.
Mit der Verwendung dieses Dokuments erkennen Sie die
Nutzungsbedingungen an.

Terms of use:
This document is made available under Deposit Licence (No
Redistribution - no modifications). We grant a non-exclusive, non-
transferable, individual and limited right to using this document.
This document is solely intended for your personal, non-
commercial use. All of the copies of this documents must retain
all copyright information and other information regarding legal
protection. You are not allowed to alter this document in any
way, to copy it for public or commercial purposes, to exhibit the
document in public, to perform, distribute or otherwise use the
document in public.
By using this particular document, you accept the above-stated
conditions of use.

http://www.ssoar.info
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-55644-2


Position

Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention

Inklusion durch Sport
Zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen im Breitensport

Die Zahl an inklusiven Sportangeboten ist 
nach wie vor überschaubar, Menschen mit 
Behinderungen sind im organisierten Sport 
unterrepräsentiert. Dabei bietet besonders der 
Breitensport die Möglichkeit, dass  Menschen 
mit und ohne Behinderungen spielerisch 
miteinander in Kontakt kommen. Damit Sport 
stärker zum Motor der Inklusion werden kann, 
ist der Ausbau von inklusiven Sportangeboten 
und barrierefreien Sportstätten notwendig. 

Sport ist für viele Menschen mit Behinderungen 
eine große Sache. Dabei kann der Breitensport 
aufgrund seines integrativen Charakters in beson-
derer Weise dazu beitragen, dass Menschen mit 
und ohne Behinderungen auf spielerische Weise 
miteinander in Kontakt kommen. Der Breitensport 
ist somit – mehr noch als der Leistungssport – ein 
wichtiger „Motor von Inklusion“ (Theresia De-
gener, Vorsitzende des UN-Ausschusses für die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen). Als 
Übungsfeld für das Erlernen von Inklusion kann er 
in andere gesellschaftliche Bereiche wie Bildung, 
Wohnen und Arbeit ausstrahlen, die bislang stark 
segregiert sind.

In Deutschland sind 27 Millionen Menschen in 
über 91 000 Vereinen des Deutschen Olympi-
schen Sportbundes (DOSB) organisiert.1 Einige 
der Mitgliedsverbände des DOSB haben sich auf 
Sportangebote für Menschen mit Behinderungen 
spezialisiert, etwa der Deutsche Behindertensport-
verband2 (580 000 Mitglieder), Special Olympics 
Deutschland3 (35 000 Mitglieder) oder der Deut-
sche Gehörlosen-Sportverband (8 000 Mitglieder).4 

Damit machen Menschen mit Behinderungen rund 
2,3 Prozent der Mitglieder des DOSB aus – gemes-
sen an ihrem Anteil an der Bevölkerung sind sie 
damit im organisierten Sport unterrepräsentiert.5

Auch der Teilhabebericht der Bundesregierung aus 
dem Jahre 2016 macht deutlich, dass Menschen 
mit Behinderungen an sportlichen Aktivitäten we-
niger teilhaben als andere.6 So treiben knapp drei 
von vier Menschen ohne Behinderungen regelmä-
ßig oder gelegentlich Sport (72 Prozent), während 
es bei Menschen mit Behinderungen nur gut 
jede_r Zweite_r ist (54 Prozent). Dabei sind keine 
Unterschiede zwischen Männern und Frauen mit 
Behinderungen festzustellen (jeweils 54 Prozent).7 
Im Alter von 3 bis 17 Jahren liegt der „Anteil der 
Kinder und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen, 
die Sport treiben, […] in sämtlichen Altersgruppen 
geringfügig niedriger als bei Kindern und Jugend-
lichen ohne Beeinträchtigungen.“8 Auch Sportver-
anstaltungen werden von Menschen mit Behinde-
rungen seltener besucht als von Menschen ohne 
Behinderungen.9

Menschenrechtliche Verpflichtungen 
aus der UN-BRK
Menschen mit Behinderungen haben ein Recht auf 
Sport, das in der UN-Behindertenrechtskonvention 
(UN-BRK) Niederschlag gefunden hat (vgl. Art. 30 
Abs. 5 in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1 und 2 UN-
BRK).10 Das Recht auf Sport verpflichtet den 
Vertragsstaat zum einen dazu, die Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen in Sport vereinen zu 
fördern, und zum anderen dafür zu sorgen, dass 
Menschen mit Behinderungen  Sportangebote 
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 einrichten und nutzen können, die sich aus-
schließlich an sie richten (Art. 30 Abs. 5 (a) und 
(b) UN-BRK). Dieses „Wunsch- und Wahlrecht“11 
bedeutet, dass Menschen mit Behinderungen ih-
ren Sportverein und die Umgebung, in der sie sich 
sportlich betätigen wollen, selbst wählen können. 
Die UN-BRK zielt außerdem auf den barrierefrei-
en Zugang zu Sportstätten ab (Art. 30 Abs. 5 (c) 
UN-BRK). Speziell nennt die UN-BRK auch Kinder 
mit Behinderungen, unter besonderer Berücksich-
tigung von Schulsport (Art. 30 Abs. 5 (d) UN-BRK). 
Nicht zuletzt macht sie Vorgaben zum Zugang zu 
Dienstleistungen (Art. 30 Abs. 5 (e) UN-BRK). 

Damit sind lediglich die expliziten Verpflichtungen 
für den Vertragsstaat im Bereich Sport skizziert. 
Die Bestimmungen der UN-BRK unterstreichen 
das Menschenrecht auf Teilhabe an Sport; sie 
 stehen freilich nicht für sich alleine, sondern 
 müssen im Kontext der ganzen UN-Konvention 
und anderer menschenrechtlicher Übereinkom-
men gesehen werden.12

Im Hinblick auf Sportstätten und Angebote des 
Breitensports sind überdies die menschenrecht-
lichen Prinzipien bedeutsam. Hervorzuheben 
sind Prinzipien wie Zugänglichkeit13 (Art. 3 und 9 
UN-BRK), das Prinzip der Inklusion (Art. 3 UN-BRK) 
wie auch die Gleichberechtigung zwischen den 
Geschlechtern (Art. 3, 5 und 6 UN-BRK). Inklusion 
bedeutet, dass die Mehrheitsgesellschaft ihre for-
melle und informelle Infrastruktur so ändert, dass 
alle Menschen von Anfang an gleichberechtigt an 
ihr teilhaben können. Eine besondere Bedeutung 
für die Inklusion im Sport hat das Prinzip der Par-
tizipation, also die Mitbestimmung von Menschen 
mit Behinderungen in sportlichen Angelegenheiten 
(Art. 3 und 4 UN-BRK). Bei der Gleichbehandlung 
der Geschlechter spielt etwa die Frage eine Rolle, 
ob Frauen mit Behinderungen ebenfalls genügend 
annehmbare Angebote vorfinden.

Geprüft wird die Umsetzung der UN-BRK in den 
Vertragsstaaten vom UN-Ausschuss für die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen. Das Ergebnis 
einer solchen Staatenprüfung sind die Abschlie-
ßenden Bemerkungen, in denen der UN-Ausschuss 
dem Vertragsstaat Empfehlungen zur weiteren 
Umsetzung der UN-BRK macht. In seinen Abschlie-
ßenden Bemerkungen hat sich der UN-Ausschuss 
verstärkt seit 2016 gegenüber mehreren Staaten 

zum Thema Sport geäußert.14 Er kritisiert darin 
unter anderem die fehlende Teilhabe von Men-
schen mit Behinderungen an sportlichen Aktivitä-
ten und die Trennung von Menschen mit und ohne 
Behinderungen im Sport, die fehlende Barrierefrei-
heit von Sportstätten sowie mangelnde inklusive 
Sportangebote. 

Stand der Umsetzung der UN-BRK und 
anstehende Aufgaben
Nach einer Umfrage von Aktion Mensch aus dem 
Jahr 2014 ist die Nachfrage nach inklusiven 
Sportangeboten höher als das Angebot:  Demnach 
wünschen sich zwei von drei der befragten 
Sportler_innen sowohl mit als auch ohne Behin-
derungen inklusive Sportangebote (68 Prozent) – 
aber nur in jedem zweiten Verein der Sportler_in-
nen ohne Behinderungen gab es entsprechende 
Angebote (51,6 Prozent). Bei den Vereinen der 
Sportler_innen mit Behinderungen sind es dage-
gen drei von vier Vereinen (74,7 Prozent).15 Eine 
Umfrage des DOSB unter Sportvereinen kommt 
sogar zu dem Ergebnis, dass lediglich einer von 
drei befragten Vereinen offen für Menschen mit 
Behinderungen ist (35 Prozent).16 Darüber hinaus 
mangelt es an barrierefreien Sportstätten. Zum 
aktuellen Stand 2017 liegen allerdings keine 
 systematisch erhobenen Daten vor.17 

Auch der Mangel an inklusiv geschulten Übungs-
leiter_innen und Trainer_innen kann ein Hindernis 
bei der Ausübung sportlicher Aktivitäten sein. Es 
gibt derzeit wenige Menschen mit Behinderungen, 
die eine solche Funktion ausüben.18 Hinzu kommt, 
dass es im Rahmen der Ausbildung zum_zur 
Übungsleiter_in oder Trainer_in zwar die Mög-
lichkeit gibt, ein Modul zu Inklusion zu belegen, 
verpflichtend für den Erwerb der Lizenz ist dies 
aber nicht.

Weitere Barrieren für Menschen mit Behinde-
rungen könnten darin bestehen, dass sportliche 
 Aktivitäten für sie zeit- und kostenintensiver sind 
als für Menschen ohne Behinderungen19 oder 
dass die Regeln einer Sportart ein inklusives Mit-
einander nicht ermöglichen. Weitere Hindernisse 
können Berührungsängste der Verantwortlichen 
aus dem Nichtbehindertensport sein20 oder 
die fehlende Barrierefreiheit des öffentlichen 
Personen nahverkehrs, aufgrund dessen die Sport-
stätte nicht erreicht werden kann. Hinzu kommt, 
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dass sich Menschen mit  Behinderungen nicht in 
demselben Maße wie andere über Sportangebo-
te informieren können21 oder dass der inklusive 
Sport nicht ausreichend finanziell unterstützt wird.

Inklusive Sportangebote weiter 
 ausbauen
Inklusion verlangt, dass Sportvereine sich noch 
stärker auf die Bedarfe von Menschen mit Be-
hinderungen einlassen. Durch entsprechende 
inklusive Angebote kann die Nachfrage danach 
zum einen bedient und zum anderen angekurbelt 
werden. Menschen mit Behinderungen müssen 
sich im Verein willkommen fühlen und auch 
mitbestimmen können – sei es im Vorstand, 
als Übungsleiter_in/Trainer_in oder indem ihre 
Bedarfe erfasst werden. Besonders wichtig ist es, 
die Nutzer_innen von (inklusiven) Sportangeboten 
in die Entwicklung der Angebote einzubeziehen. 
Dies ergibt sich aus dem Partizipationsgebot der 
UN-BRK.22

Sportstätten, die im Breitensport genutzt werden, 
sind in der Regel im Besitz der Vereine oder der 
Kommunen. Dadurch entstehen den Kommunen 
besondere Verpflichtungen im Bereich Sport, 
etwa die Beachtung von Barrierefreiheit bei Neu- 
und Umbauten von Sportstätten. Auch sind die 
Kommunen für die Vergabe der Nutzungszeiten 
von Sportstätten sowie (neben den Landessport-
verbänden) für die Vergabe von Landesmitteln 
zuständig, die über sie an die Vereine verteilt 
werden.

Empfehlungen
Menschen mit Behinderungen haben ein Recht auf 
Sport. Sport und Spiel bieten die Möglichkeit, dass 
Menschen mit Behinderungen selbstverständlich 
am gesellschaftlichen Miteinander teilhaben und 
nicht am Rand stehen. Inklusion im Bereich Sport 
ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Gleich-
zeitig verpflichtet die UN-BRK den deutschen 
Staat, die gleichberechtigte Teilhabe von Men-
schen mit Behinderungen am Sport strukturell zu 
verbessern und zu fördern. Deshalb empfiehlt die 
Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonventi-
on folgende  Schritte.

1 Länder, Kommunen und Sportverbände sollten 
Sportvereine dazu anhalten, mehr inklusive 
Sportmöglichkeiten anzubieten, und sie dabei 
unterstützen. Zu prüfen ist insbesondere, 
wie finanzielle Anreize und Auflagen bei der 
Vergabe der Nutzungszeiten von Sportstätten 
zielfördernd eingesetzt werden können. Außer-
dem sollten diese Angebote unter Einbeziehung 
der Nutzer_innen mit und ohne Behinderungen 
entwickelt werden.

2 Kommunen und andere Träger von Einrichtun-
gen sollten ihre Sportstätten sowie Neubauten 
barrierefrei gestalten und dabei die Expertise 
der Nutzer_innen mit und ohne Behinderun-
gen einbeziehen. Unterstützung leisten dabei 
bestehende Förderprogramme aus Bund und 
Ländern sowie der Europäischen Union und 
von Stiftungen.

3 Staatliche Stellen und Verbände sollten durch 
bewusstseinsbildende Maßnahmen, etwa 
 Kampagnen der Sportverbände, dazu beitra-
gen, Berührungsängste zwischen Menschen 
mit und ohne Behinderungen abzubauen. 
Sportler_innen mit Behinderungen sollten dazu 
ermutigt werden, auch Sportvereinen außer-
halb des Behindertensports beizutreten.

4 Die Bundesregierung sollte in ihrem nächsten 
Staatenbericht an den UN-Ausschuss für die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen dem 
Thema „inklusiver Sport“ mehr Platz einräumen 
und verstärkt über die Situation im Breiten-
sport berichten.

5 Die Datenlage sollte verbessert werden. Es 
fehlen etwa Informationen darüber, warum 
Menschen mit Behinderungen weder im 
gleichen Umfang Sport treiben wie Menschen 
ohne Behinderungen noch gleichberechtigt 
mit anderen am Sport teilhaben. Ergänzende 
Untersuchungen zum Teilhabesurvey, der vom 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
in Auftrag gegeben wird, könnten wichtige 
 Erkenntnisse für die zukünftige inklusive 
Sportpolitik liefern.
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22 Artikel 4 Absatz 3 UN-BRK. So auch das Motto der UN-BRK: 
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